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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §26 Z4;

Rechtssatz

Zu den Werbungskosten zählen gemäß § 16 Abs 1 Z 9 EStG 1988 Reisekosten bei ausschließlich beru9ich veranlaßten

Reisen. Diese Aufwendungen sind ohne Nachweis ihrer Höhe als Werbungskosten anzuerkennen, soweit sie die sich

aus § 26 Z 4 EStG 1988 ergebenden Beträge nicht übersteigen. Höhere Aufwendungen für Verp9egung sind nicht zu

berücksichtigen. Die Verweisung auf § 26 Z 4 EStG 1988 betri>t daher (nur) die darin vorgenommene Pauschalierung

und nicht den in dieser Vorschrift aufgestellten Begri> der Dienstreise (Hinweis Schubert-Pokorny-Schuch-

Quantschnigg, Einkommensteuer-Handbuch, Textziffer 133 zu § 16).
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